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RS OGH 1973/11/8 2Ob165/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1973

Norm

AußStrG §21

AußStrG §22

Rechtssatz

Ein nur im in- bzw ausländischen Abhandlungsverfahren vor der Abhandlungsbehörde abgegebene Erklärung äußert

ihre Wirkungen nur in diesem Verfahren und somit auch nur hinsichtlich der diesem Verfahren unterzogenen

Nachlaßteiles (hier Ebsentschlagungserklärung vor dem tschechoslowakischen Staatsnotariat - keine Wirkung für das

österreichische Abhandlungsverfahren).
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